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Schutz der "Stillen Tage" im Monat November 2025
im Bereich des Landkreises Bayreuth

Nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage - Feiertagsgesetz-FTG - (BayRS 1131-3-l), inder ak-
tuell geltenden Fassung, unterliegen folgende Sonn- und Feiertage sowie der Buß- und Bettag als sogenannter "Stiller Tag" einem be-
sonderen Schutz

An den nachfolgend genannten Tagen sind verboten
4 An Allerheiligen (01. November 2025} von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr

a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,
b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende

ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt
Am Volkstrauertag (16. November 2025) von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr2
a) die Veranstaltung öffentlicherTanzvergnügungen,
b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende

ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt.

Am Buß- und Bettag (19. November 2025) von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr3
a) die Veranstaltung öffentlicherTanzvergnügungen,
b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende

ernste Charakter gewahrt ist,
c) Sportveranstaltungen
d) sowiewährend der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr alle vermeidbaren Lärm erzeugenden

Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden, soweit
diese Handlungen geeignet sind, den Gottesdienst zu stören

Für den Buß- und Bettag, der kein gesetzlicher Feiertag mehr ist, gilt ferner die Regelung, dass den bekenntniszugehörigen Arbeit-
nehmern das Recht zusteht, der Arbeit fern zu bleiben. Weitere Nachteile als ein etwaiger Lohnausfall dürfen den Arbeitnehmern
aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen. Ferner entfällt am Buß- und Bettag an den Schulen allerGattungen der Unterricht.

Am Totensonntag (23. November 2025) von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr4
a) dieVeranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen
b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende

ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind erlaubt

An den genannten Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes verbo-
ten
1 Alle vermeidbaren Lärm erzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken dienen-

den Räumen und Gebäuden, soweit diese Handlungen geeignet sind, den Gottesdienst zu stören;
2 Öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen; erlaubt sind jedoch Sportveranstaitungen und die herkömmlicherweise in dieser Zeit

stattfindenden Veranstaltungen der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung, soweit sie nicht unter Nr. 1 fallen
3 Treibjagden

Die Gemeinden können aus wichtigen Gründen im Einzelfall von den obengenannten Verboten nach Art. 2,3 und 4 des Feiertagsge-
setzes Befreiung erteilen

Dabei ist allerdings zu beachten, dass wirtschaftliche Gründe des Veranstalters keine Befreiung rechtfertigen können. Im Zusammen-
hangmitTanz- oderDiskothekenbetrieb liegen die Voraussetzungen für eine Befreiung an stillen Tagen daher in aller Regel nicht vor.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die obengenannten Verbotsbestimmungen des Feiertagsgesetzes verstößt, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit, diemit einerGeldbuße beiegtwerden kann

Bayreuth, 15 Oktober 2025
Landratsamt
Wiedemann
Landrat



Haushaltssatzung
des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Betzensteingruppe

(Landkreis Bayreuth)
für das Haushaltsjahr 2025

AufGrund der $$ 10 und 21 derVerbands-
satzung und des Art. 41 des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit (Komm
ZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung (GO) erlässt der Zweck-
verband folgendeHaushaltssatzung:

81
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt
imVerwaltungshaushalt
indenEinnahmen
undAusgabenmit
und
imVermögenshaushalt
indenEinnahmen
undAusgabenmit

2.046.000€

924.500€ ab.

$2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsmaß-
nahmenwird auf152.000 € festgesetzt.

82

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.

$4
Eine Betriebskostenumlage wird nicht er-
hoben.

Eine Investitionsumlage wird nicht erho-
ben.

85
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach demHaushaltsplanwird auf
200.000,00 € festgesetzt.

86
Weitere Festsetzungen werden nicht vor-
genommen,

$7
DieseHaushaltssatzung trittmit dem 1. Ja-
nuar 2025 in Kraft.

Betzenstein, 9.Oktober 2025
Zweckverband zur Wasserversorgung
derBetzensteingruppe
Otto
Verbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla-

gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des, Alter Brunnen 2, 91282 Betzenstein,
während der allgemeinen Geschäftsstun-
den zuröffentlichen Einsichtnahme aus.

Aufgebot eines
Sparkassenbuches

Das nachstehende aufgeführte Sparkas-
senbuch, ausgestellt von der Sparkasse
Bayreuth, ist verloren gegangen:

Konto-Nr. neu: 3404357356
Konto-Nr. alt: 4357356

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes
zum BGB wird der gegenwärtige Inhaber
dieser Urkunde aufgefordert, binnen ei-
ner Frist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkas-
senbuches bei der unterzeichneten Spar-
kasse anzumelden.

Die Urkunde werden nach Fristablauf für
kraftlos erklärt.

Bayreuth, 17. Oktober 2025
SparkasseBayreuth
DerVorstand


